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Für die Praxis

 
 

KBV-Broschüre „Überwachungen und Begehungen  
von Arztpraxen durch Behörden“ aktualisiert

Die Publikation der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) „Über-
wachungen und Begehungen von Arzt-
praxen durch Behörden“ ist vollständig 
überarbeitet und aktualisiert worden. 
Die  ausschließlich online verfügbare 
Broschüre gibt ambulant tätigen Ärzten 
einen Überblick über gesetzliche Ver-
pflichtungen.

Die Publikation fasst in übersichtli-
cher Form Gesetze und Verordnungen 

zusammen, auf deren Grundlage Be-
hörden wie Gesundheitsämter, Gewer-
beaufsichtsämter oder Eichämter Arzt-
praxen begehen oder Informationen 
anfordern können. Neben den Hinwei-
sen auf gesetzliche Pflichten werden 
Ärzte bei der Erfüllung der Anforde-
rungen unterstützt. Darüber hinaus 
wird auf Meldepflichten seitens des 
Arztes als Praxisinhaber verwiesen. 
Im Fokus stehen dabei die Themen 
Hygiene und Medizinprodukte.

Der Arzt als Arbeitgeber
Zwei Sonderthemen werden behandelt:
• „Der Arzt als Arbeitgeber“ führt Ge-

setze und Verordnungen zum Schutz 
der Beschäftigten bei der Arbeit auf, 
die vom Arzt zu beachten sind.

• „Gesetzliche Unfallversicherung“ 
stellt die Überwachung seitens der 
Berufsgenossenschaft durch Auf-
sichtspersonen vor.

Zudem informiert die Broschüre über 
die Möglichkeiten der Begehung durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen 
nach den Vorgaben der Gemeinsamen 
Selbstverwaltung. Im umfangreichen 
Anhang werden unter anderem Check-
listen aufgeführt, die Behörden bei der 
Begehung verwenden.

Hilfreich ist außerdem eine detaillierte 
Liste der behördlichen Zuständigkeiten 
in den einzelnen Bundesländern für 
die verschiedenen Gesetze und Verord-
nungen.
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Die Broschüre liegt ausschließlich in elektronischer Fassung vor und kann 
kostenlos auf der Internetseite der KBV heruntergeladen werden: 
 
 www.kbv.de/655647

http://www.kbv.de/655647

